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Erwägungen

E. 1
Beide Verwaltungsgerichtsbeschwerden betreffen die Gegenstand ein und derselben
Verwaltungsverfügung und des gleichen Gerichtsentscheids bildende Frage eines
Anspruchs auf einen Pendlerkostenbeitrag. Es rechtfertigt sich daher, die beiden Verfahren
zu vereinigen und in einem einzigen Urteil zu erledigen.

E. 2
Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde des Versicherten (Verfahren C 246/02) kann nur
eingetreten werden, soweit sich diese auf die von der Vorinstanz festgehaltene zeitliche
Beschränkung des Anspruchs bezieht. Im Übrigen hat das kantonale Gericht nämlich
dessen Antrag schon voll entsprochen, sodass es diesbezüglich an einem
Rechtsschutzinteresse fehlt (Art. 103 lit. a in Verbindung mit Art. 132 OG ; BGE 109 V 59
Erw. 1).

E. 3
Das kantonale Gericht hat die einschlägigen Bestimmungen über die Pendlerkostenbeiträge
( Art. 68, 69 und 71 AVIG ; Art. 91, 92 und 94 AVIV ) und die vom Eidgenössischen
Versicherungsgericht dazu entwickelten Grundsätze ( BGE 111 V 279 ; ARV 1987 Nr. 3 S.
44, 1986 Nr. 37 S. 176; Urteil K. vom 28. Juni 2000, C 389/99) zutreffend wiedergegeben.
Darauf wird verwiesen.

E. 4.1
Nach Art. 71 Abs. 2 AVIG darf ein Pendlerkostenbeitrag nur soweit ausgerichtet werden,
als dem Versicherten im Vergleich zu seiner letzten Tätigkeit durch die auswärtige Arbeit
finanzielle Einbussen entstehen, worauf auch im vom Versicherten aufgelegten Merkblatt
hingewiesen wird.

Als Vergleichsbasis können nur Arbeitsverhältnisse dienen, die in diejenige zweijährige
Rahmenfrist für den Nachweis der Beitragszeit (Art. 9 Abs. 1 und 3 sowie Art. 13 Abs. 1
AVIG ) fallen, welche die Referenzperiode zur zweijährigen Rahmenfrist für den
Leistungsbezug ( Art. 9 Abs. 1 und 2 AVIG ) bildet, innerhalb deren der Anspruch auf
Pendlerkostenbeiträge geltend gemacht wird (Urteil K. vom 28. Juni 2000, C 389/99, Erw.
4).

Nach dem deutschen Wortlaut des Art. 71 Abs. 2 AVIG müssen "dem Versicherten im
Vergleich zu seiner letzten Tätigkeit durch die auswärtige Arbeit finanzielle Einbussen
entstehen". Ebenso ist in der italienischen Fassung davon die Rede, dass "all'assicurato, a
cagione del lavoro esterno, risultino perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività".
Ähnlich spricht der französische Wortlaut davon, dass "les dépenses causées à l'assuré par
la prise d'un emploi à l'extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité



précédente" (Hervorhebungen hinzugefügt). Durch die Verwendung des Ausdrucks
"durch"/"causées ... par"/"a cagione del" ist aus dem Wortlaut aller drei Sprachfassungen
dieser Bestimmung ersichtlich, dass zwischen der auswärtigen Arbeit auf der einen und der
finanziellen Einbusse auf der andern Seite ein ursächlicher Zusammenhang bestehen muss.
Mit dem Pendlerkostenbeitrag soll nur dann ein Ausgleich geschaffen werden, wenn
dadurch, dass der Arbeitsplatz ausserhalb der Wohnortsregion liegt, im Vergleich zur
letzten Tätigkeit finanzielle Einbussen entstehen (vgl. BGE 111 V 286 Erw. 5b).

E. 4.2
Die Rahmenfrist für den Leistungsbezug, für welche ein Anspruch auf
Pendlerkostenbeiträge geltend gemacht wird, begann im Januar 2002. In der
vorangegangenen zweijährigen Rahmenfrist für die Beitragszeit hatte der Versicherte
(abgesehen von einer Abklärung im Rahmen des Programms C.________ in Glarus vom
Sommer 2000) einzig die erwähnte Stelle bei der Firma A.________ inne. Diese
Beschäftigung stellt daher - unabhängig davon, ob das Finden einer Stelle in der
Wohnortsregion möglich gewesen wäre - die letzte Tätigkeit im Sinne von Art. 71 Abs. 2
AVIG dar. Sie dient folglich als Vergleichsbasis für die Beantwortung der Frage, ob dem
Versicherten durch die auswärtige Arbeit, für die er Pendlerkostenbeiträge beansprucht,
eine finanzielle Einbusse entsteht. Letzteres ist zu verneinen. Die
Einkommensverminderung ist nämlich im Vergleich zur letzten Tätigkeit in keiner Weise
auf den Umstand zurückzuführen, dass es sich um eine auswärtige Arbeit handelt, ist doch
der Arbeitsort seit Januar 2002 der gleiche wie bis Dezember 2001, woran ein
Abteilungswechsel nichts ändert. Die finanzielle Einbusse ist vielmehr einzig und allein in
der mit keinerlei Wechsel des Arbeitsortes verbundenen Reduktion des Pensums begründet.
Da es am erforderlichen Kausalzusammenhang zwischen der auswärtigen Arbeit und der
finanziellen Einbusse fehlt, ist die leistungsablehnende Verwaltungsverfügung im Ergebnis
rechtens. Nachdem ein Anspruch auf Pendlerkostenbeiträge schon im Grundsatz zu
verneinen ist, braucht nicht auf die Frage des zeitlichen Ausmasses der geltend gemachten
Leistungen eingegangen zu werden.
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